Musterbrief HgE:

Abs:

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

An:

	GKV-Spitzenverband
Mittelstraße 51 

10117 Berlin
	Fax.: 030 206288-82112




Hebammengeleitete Einrichtungen müssen erhalten bleiben, setzen Sie ein Zeichen hierfür!

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir sind empört darüber, dass Sie zwar einerseits die hohe Qualität der Hebammengeleiteten Einrichtungen (HgE) schätzen, die durch die Arbeit entstehenden Kosten jedoch nicht bezahlen möchten.

Es ist uns unverständlich, dass die HgE keine adäquate finanzielle Anerkennung bekommen sollen, obwohl sie bei der flächendeckenden Gesundheitsversorgung von Frauen und Neugeborenen einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Gerade weil die hohe Qualität dieser Arbeit durch eine aktuelle Studie gesichert ist, müsste diese Leistung auch zukünftig finanziert werden.

http://www.gkv-spitzenverband.de/PM_20111202_Hebammenstudie.gkvnet
Bereits jetzt liegen die den HgE entstehenden Kosten pro Geburt deutlich über den von den Krankenkassen gezahlten 550 Euro. 

Die Etablierung und Aufrechterhaltung eines Qualitätsmanagementsystems in einer HgE ist eine verantwortungsvolle und zeitintensive Aufgabe, der wir uns gerne stellen wollen, um für Mutter und Kind das bestmögliche Betreuungsergebnis zu erzielen. Diese wertvolle Arbeit benötigt aber auch eine der Verantwortung entsprechenden Vergütung.

Dies kann nur durch eine adäquate Höhe der Betriebskostenpauschale geschehen!

Ich fordere Sie also auf, den Hebammenverbänden ein besseres Angebot zur Erhöhung der Betriebskostenpauschale zu unterbreiten.

Setzen Sie hiermit ein Zeichen für den Erhalt der HgE in Deutschland!

Mit freundlichen und hoffnungsvollen Grüßen,

HgE, Ort, Datum, Unterschrift(en)
Musterbrief HgE:
Abs:

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

An:

	BKK Bundesverband 

Kronprinzenstraße 6 

45128 Essen 


	Telefax: 0201 179-1000




Hebammengeleitete Einrichtungen müssen erhalten bleiben, setzen Sie ein Zeichen hierfür!

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir sind empört darüber, dass Sie zwar einerseits die hohe Qualität der Hebammengeleiteten Einrichtungen (HgE) schätzen, die durch die Arbeit entstehenden Kosten jedoch nicht bezahlen möchten.

Es ist uns unverständlich, dass die HgE keine adäquate finanzielle Anerkennung bekommen sollen, obwohl sie bei der flächendeckenden Gesundheitsversorgung von Frauen und Neugeborenen einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Gerade weil die hohe Qualität dieser Arbeit durch eine aktuelle Studie gesichert ist, müsste diese Leistung auch zukünftig finanziert werden.

http://www.gkv-spitzenverband.de/PM_20111202_Hebammenstudie.gkvnet
Bereits jetzt liegen die den HgE entstehenden Kosten pro Geburt deutlich über den von den Krankenkassen gezahlten 550 Euro. 

Die Etablierung und Aufrechterhaltung eines Qualitätsmanagementsystems in einer HgE ist eine verantwortungsvolle und zeitintensive Aufgabe, der wir uns gerne stellen wollen, um für Mutter und Kind das bestmögliche Betreuungsergebnis zu erzielen. Diese wertvolle Arbeit benötigt aber auch eine der Verantwortung entsprechenden Vergütung.

Dies kann nur durch eine adäquate Höhe der Betriebskostenpauschale geschehen!

Ich fordere Sie also auf, den Hebammenverbänden ein besseres Angebot zur Erhöhung der Betriebskostenpauschale zu unterbreiten.

Setzen Sie hiermit ein Zeichen für den Erhalt der HgE in Deutschland!

Mit freundlichen und hoffnungsvollen Grüßen,

HgE, Ort, Datum, Unterschrift(en)

Musterbrief HgE:
Abs:

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

An:

	AOK-Bundesverband 

Rosenthaler Straße 31 

10178 Berlin 


	Fax: 030 346 46-25 07


Hebammengeleitete Einrichtungen müssen erhalten bleiben, setzen Sie ein Zeichen hierfür!

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir sind empört darüber, dass Sie zwar einerseits die hohe Qualität der Hebammengeleiteten Einrichtungen (HgE) schätzen, die durch die Arbeit entstehenden Kosten jedoch nicht bezahlen möchten.

Es ist uns unverständlich, dass die HgE keine adäquate finanzielle Anerkennung bekommen sollen, obwohl sie bei der flächendeckenden Gesundheitsversorgung von Frauen und Neugeborenen einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Gerade weil die hohe Qualität dieser Arbeit durch eine aktuelle Studie gesichert ist, müsste diese Leistung auch zukünftig finanziert werden.

http://www.gkv-spitzenverband.de/PM_20111202_Hebammenstudie.gkvnet
Bereits jetzt liegen die den HgE entstehenden Kosten pro Geburt deutlich über den von den Krankenkassen gezahlten 550 Euro. 

Die Etablierung und Aufrechterhaltung eines Qualitätsmanagementsystems in einer HgE ist eine verantwortungsvolle und zeitintensive Aufgabe, der wir uns gerne stellen wollen, um für Mutter und Kind das bestmögliche Betreuungsergebnis zu erzielen. Diese wertvolle Arbeit benötigt aber auch eine der Verantwortung entsprechenden Vergütung.

Dies kann nur durch eine adäquate Höhe der Betriebskostenpauschale geschehen!

Ich fordere Sie also auf, den Hebammenverbänden ein besseres Angebot zur Erhöhung der Betriebskostenpauschale zu unterbreiten.

Setzen Sie hiermit ein Zeichen für den Erhalt der HgE in Deutschland!

Mit freundlichen und hoffnungsvollen Grüßen,

HgE, Ort, Datum, Unterschrift(en)

Musterbrief HgE:

Abs:

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

An:

	Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek)
Askanischer Platz 1

10963 Berlin

	Telefax: 030 / 2 69 31 - 29 00 




Hebammengeleitete Einrichtungen müssen erhalten bleiben, setzen Sie ein Zeichen hierfür!

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir sind empört darüber, dass Sie zwar einerseits die hohe Qualität der Hebammengeleiteten Einrichtungen (HgE) schätzen, die durch die Arbeit entstehenden Kosten jedoch nicht bezahlen möchten.

Es ist uns unverständlich, dass die HgE keine adäquate finanzielle Anerkennung bekommen sollen, obwohl sie bei der flächendeckenden Gesundheitsversorgung von Frauen und Neugeborenen einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Gerade weil die hohe Qualität dieser Arbeit durch eine aktuelle Studie gesichert ist, müsste diese Leistung auch zukünftig finanziert werden.

http://www.gkv-spitzenverband.de/PM_20111202_Hebammenstudie.gkvnet
Bereits jetzt liegen die den HgE entstehenden Kosten pro Geburt deutlich über den von den Krankenkassen gezahlten 550 Euro. 

Die Etablierung und Aufrechterhaltung eines Qualitätsmanagementsystems in einer HgE ist eine verantwortungsvolle und zeitintensive Aufgabe, der wir uns gerne stellen wollen, um für Mutter und Kind das bestmögliche Betreuungsergebnis zu erzielen. Diese wertvolle Arbeit benötigt aber auch eine der Verantwortung entsprechenden Vergütung.

Dies kann nur durch eine adäquate Höhe der Betriebskostenpauschale geschehen!

Ich fordere Sie also auf, den Hebammenverbänden ein besseres Angebot zur Erhöhung der Betriebskostenpauschale zu unterbreiten.

Setzen Sie hiermit ein Zeichen für den Erhalt der HgE in Deutschland!

Mit freundlichen und hoffnungsvollen Grüßen,

HgE, Ort, Datum, Unterschrift(en)

Musterbrief HgE:

Abs:

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

An:

Bundesministerium für Gesundheit


Telefax: 030 18441-4900
Minister Daniel Bahr

Sehr geehrter Herr Bundesgesundheitsminister Bahr,

sicherlich haben Sie den aktuellen Verlauf der Verhandlungen der Hebammenverbände mit den Krankenkassen aufmerksam verfolgt. 

Zum letzten Verhandlungstermin am 30.11.2011 wurde den Hebammenverbänden von Kassenseite aus dargelegt, dass für eine Erhöhung der Betriebskostenpauschale für Hebammengeleitete Einrichtungen (HgE) von derzeit 550 Euro keine Notwendigkeit gesehen wird.

Die Hebammenverbände haben daraufhin die Verhandlung unterbrochen und die Krankenkassen um die Unterbreitung eines neuen, angemessenen Angebots zur Erhöhung der Vergütung für Hebammenleistungen und Geburtshäuser bis zum 5.12.2011 gebeten.

Die Krankenkassen haben diese Frist verstreichen lassen, ohne dieser Bitte nachzukommen.

Es ist uns unverständlich, dass die HgE keine adäquate finanzielle Anerkennung bekommen sollen, obwohl sie bei der flächendeckenden Gesundheitsversorgung von Frauen und Neugeborenen einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Gerade weil die hohe Qualität dieser Arbeit durch eine aktuelle Studie gesichert ist, müsste diese Leistung auch zukünftig finanziert werden.

http://www.gkv-spitzenverband.de/PM_20111202_Hebammenstudie.gkvnet
Bereits jetzt liegen die den HgE entstehenden Kosten pro Geburt deutlich über den von den Krankenkassen gezahlten 550 Euro. 

Die Etablierung und Aufrechterhaltung eines Qualitätsmanagementsystems in einer HgE ist eine verantwortungsvolle und zeitintensive Aufgabe, die von den Hebammen sehr ernst genommen wird, um für Mutter und Kind das bestmögliche Betreuungsergebnis zu erzielen. Diese wertvolle Arbeit benötigt aber auch eine der Verantwortung entsprechenden Vergütung.

Dies kann nur durch eine adäquate Höhe der Betriebskostenpauschale geschehen!

Ich möchte Sie dringend ersuchen, Ihren politischen Einfluss für die HgE geltend zu machen und die Krankenkassen aufzufordern, sich wieder mit den Hebammenverbänden an den Verhandlungstisch zu setzen und ein besseres Angebot zu unterbreiten.

Mit hoffnungsvollen Grüßen

HgE, Ort, Datum, Unterschrift(en)

